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Abréviations

SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
SECO Staatssekretariat für Wirtschaft
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
EU Europäische Union
EMRK Europäische Menschenrechtskonvention
NEAT Neue Eisenbahn-Alpentransversale
BV Bundesverfassung

CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
SECO Secrétariat d'Etat à l'économie
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
UE Union européenne
CEDH Convention européenne des droits de l'homme
NLFA Nouvelle ligne ferroviaire à traverser les Alpes
Cst Constitution fédérale
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Chronique générale

Eléments du système politique

Institutions et droits populaires

Conseil fédéral

Im Berichtjahr eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zu einer Änderung des
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes, die eine Klärung der Kompetenzen
zwischen Legislative und Exekutive hinsichtlich der Ratifizierung völkerrechtlicher
Verträge bringen soll. Bisher ist folgende Kompetenzaufteilung vorgesehen: Die
Bundesversammlung genehmigt grundsätzlich alle völkerrechtlichen Verträge. Davon
ausgenommen sind allerdings Verträge mit beschränkter Tragweite, die die Regierung
selbständig abschliessen kann. Ebenfalls darf die Exekutive völkerrechtliche Verträge
abschliessen, wenn sie durch ein Bundesgesetz oder durch einen von der
Bundesversammlung genehmigtem Vertrag dazu ermächtigt wurde. Der Bundesrat
schlug neu eine nicht abschliessende Liste vor, die alle Verträge festhält, die nicht von
beschränkter Tragweite sind. Darüber hinaus empfahl die Regierung, die Möglichkeit für
eine vorläufige Anwendung von Verträgen zu verringern. Neu soll eine
Zweidrittelmehrheit der zuständigen Kommission beider Räte eine vorläufige
Anwendung verhindern können. (Siehe dazu auch die Debatte um die Initiative
„Staatsverträge vors Volk“.) 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 01.12.2011
MARC BÜHLMANN

Personnel de l’administration fédérale

Mit 103 zu 83 Stimmen lehnte der Nationalrat eine Motion Golay (mcg, GE) ab, die quasi
einen Inländervorrang in der Bundesverwaltung gefordert hätte. Golay argumentierte,
dass trotz 150'946 Arbeitslosen und 206'138 Stellensuchenden (Zahlen des Seco vom
Januar 2015) zahlreiche Grenzgängerinnen und Grenzgänger in bundesnahen Betrieben
(SBB, Post) beschäftigt seien. Insbesondere in Grenzkantonen könnten mit einer
besonderen Berücksichtigung von Schweizerinnen und Schweizern die Sozialkosten
gesenkt werden – so der Genfer in der Begründung seines Vorstosses. 
In der Ratsdebatte wies Bundesrat Ueli Maurer darauf hin, dass mit der Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative bereits Schritte in die geforderte Richtung
unternommen worden seien. Die Motion sei zudem aus zwei Gründen nicht erfüllbar.
Erstens sei sie nicht kompatibel mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU
und zweitens habe der Bundesrat gar keinen Einfluss auf die bundesnahen Betriebe. Er
können diesen keine Vorschriften hinsichtlich ihrer Anstellungspolitik machen. Ob
dieser Argumentation erstaunt die dennoch relativ starke Unterstützung der Motion, die
nicht nur alle Mitglieder der SVP-Fraktion, sondern auch eine Zweidrittelsmehrheit der
CVP-Fraktion hinter sich scharen konnte. Die Stimmen der mit Ausnahme der FDP
geschlossenen anderen Fraktionen reichten allerdings aus, um die Idee zu versenken. 2

MOTION
DATE: 27.02.2017
MARC BÜHLMANN

Droits populaires

Für einigen Wirbel sorgten die Referenden gegen die Steuerabkommen mit
Deutschland, Grossbritannien und Österreich, die von der Auns, dem Bund der
Steuerzahler, der Juso und der jungen SVP ergriffen wurden. Aufgrund von Termindruck
musste das Abstimmungsbüchlein mit den Referenden bereits gedruckt werden,
obwohl noch nicht klar war, ob die Referenden überhaupt zustande kommen würden.
Erst Ende Oktober verfügte die Bundeskanzlei das Nichtzustandekommen der drei
Referenden aufgrund fehlender Unterschriften. Vom 56-seitigen Bundesbüchlein
waren also nur noch 18 Seiten (für die Änderung des Tierseuchengesetzes) gültig. Die
Mehrkosten für den Druck betrugen rund CHF 1 Mio. Für lange Diskussionen sorgte aber
auch die Kritik der Referendumskomitees an einzelne Gemeinden, welche für die
Beglaubigung der Unterschriften zu viel Zeit gebraucht hätten. Das Bundesgesetz über
politische Rechte (Art. 62) sieht vor, dass die Unterschriften „unverzüglich“ beglaubigt
und dem Komitee zurückgegeben werden müssen. Vor allem die Auns bemängelte
insbesondere Gemeinden aus dem Kanton Genf, die beglaubigte Unterschriften mittels
B-Post zurückgeschickt hätten, welche dann nicht fristgerecht eingereicht werden
konnten. Sie kündigte eine Liste säumiger Gemeinden und gar eine Beschwerde ans
Bundesgericht an. Auch der Gewerbeverband beklagte das Verhalten der Gemeinden im
Rahmen seiner Unterschriftensammlung gegen das Raumplanungsgesetz. In der Folge

MOTION
DATE: 14.12.2012
MARC BÜHLMANN
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wurden verschiedene Lösungen diskutiert. Den Gemeinden solle etwa eine Frist
vorgeschrieben werden oder die Beglaubigung sei ausserhalb der Referendumsfrist von
90 Tagen anzusetzen. Eine ähnliche Diskussion wurde bereits Anfang der 1990er Jahre
geführt, als das Referendum gegen die NEAT nur sehr knapp zustande gekommen war.
Die Staatspolitische Kommission reichte in der Folge eine Kommissionsmotion ein, die
getrennte Fristen für das Sammeln und Beglaubigen der Unterschriften verlangt. Noch
in der Wintersession nahm die grosse Kammer das Begehren an. Im Ständerat stand das
Geschäft 2012 noch aus. Ebenfalls noch nicht behandelt war eine Motion Stamm (svp,
AG) (12.4260), die die Verantwortung für die Beglaubigung nach der Frist für die
Unterschriftensammlung an die Bundeskanzlei übertragen will. 3

Die aufgrund der Probleme bei der Unterschriftensammlung für die Referenden gegen
die Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, Österreich und Grossbritannien
eingereichte und noch 2012 von der grossen Kammer gutgeheissene Motion der
Staatspolitischen Kommission des Nationalrats wurde im Berichtjahr im Ständerat
behandelt. Inhalt der Motion war die Forderung nach getrennten Fristen für das
Sammeln und die Beglaubigung der Unterschriften. Besagte Referenden waren knapp
nicht zustande gekommen, wofür die Referendaren – allen voran die Auns – das
schleppende Beglaubigungsverfahren in den Gemeinden verantwortlich gemacht
hatten. In der Zwischenzeit hatte das Bundesgericht die Beschwerde der Auns
allerdings abgewiesen. Die nachgereichten bescheinigten Unterschriften waren nicht
fristgerecht eingereicht und deshalb als ungültig betrachtet worden. Das Gericht
bekräftigte damit Artikel 141 BV, wonach bescheinigte Unterschriften bis spätestens am
letzten Tag der 100-tägigen Frist bei der Bundeskanzlei eintreffen müssen.
Bundeskanzlerin Casanova wies die Ständeräte darauf hin, dass die Probleme häufig bei
der mangelnden Organisation der Referendumskomitees selber liegen, welche die
Unterschriften den Gemeinden zu spät oder gesammelt statt gestaffelt zur
Beglaubigung überreichen. Auch weil der Bundesrat in seiner Antwort auf die Motion
darauf hinwies, dass er eine Teilrevision der politischen Rechte zu diesem Anliegen
vorbereite, lehnte die kleine Kammer die Motion mit 32 zu 1 Stimme bei 4 Enthaltungen
ab. Eine Motion Stamm (svp, AG) (12.4260), die in eine ähnliche Stossrichtung zielte,
wurde in der Folge auch im Nationalrat mit 127 zu 66 Stimmen abgelehnt. Die SVP wurde
in diesem Begehren einzig von der geschlossenen grünen Fraktion unterstützt. In der
Vernehmlassung, in welche die besagte Revision der politischen Rechte im März
geschickt wurde, stiess die Idee einer gestaffelten Frist auf eher negative Reaktionen. 4

MOTION
DATE: 07.10.2013
MARC BÜHLMANN

Eine Folge der Abstimmung über die Gripen-Beschaffung waren Diskussionen um die
Einführung eines Finanzreferendums auf nationaler Ebene. Zu dieser Debatte beitragen
soll auch eine Motion von Lorenzo Quadri (lega, TI), mit der er ein partielles und
obligatorisches Finanzreferendum für alle für das Ausland bestimmten Beiträge fordert.
Konkret schwebt dem Abgeordneten der Lega vor, dass der Stimmbevölkerung jeweils
bei den November-Abstimmungen eine Liste mit allen geplanten Auslandbeiträgen
vorgelegt wird, über die jeweils einzeln entschieden werden kann. Die allgemeinen
Kosten für diese Abstimmung sollten dann den angenommenen Beiträgen abgezogen
werden. 
In seiner Antwort von Mitte August 2014 verwies der Bundesrat auf ähnliche Begehren,
die aber allesamt abgelehnt worden seien. Zudem würde das vorgeschlagene Veto die
Glaubwürdigkeit und Handlungsfähigkeit der Schweiz einschränken. Falls es sich um
einen Sparvorschlag handle, würden mit der Schulden- und der Ausgabenbremse
bereits wirksame Instrumente greifen. Schliesslich beurteilte die Regierung die Motion
als nicht umsetzbar: Mit einem obligatorischen Referendum zu jedem Finanzbeschluss
würden Entscheidungsprozesse mindestens erschwert, wenn nicht gar ganz blockiert.
Darüber hinaus würde man der Stimmbürgerschaft eine kaum zu bewältigende Last
aufbürden, weil sehr viele Beschlüsse vorgelegt werden müssten. Nur schon bei den
Beiträgen an internationale Organisationen würde eine solche Liste bereits über 70
Kredite umfassen. 5

MOTION
DATE: 20.08.2014
MARC BÜHLMANN
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Mitte Juni 2015 legte der Bundesrat seinen Bericht zum Postulat der FDP-Fraktion vor,
das eine Klärung des Verhältnisses zwischen Völkerrecht und Landesrecht gefordert
hatte. Die Regierung anerkannte im  Fazit ihres Berichtes, dass insbesondere im
Verhältnis zwischen Volksinitiative und Völkerrecht eine zunehmende Problematik
bestehe. Eine Hierarchisierung oder eine Vorrangregel von Landesrecht sei allerdings
kaum ohne negative Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit der Schweiz als verlässliche
Vertragspartnerin möglich. Der Bundesrat schlug indes vor, dass jeweils vor der
Verabschiedung eines Erlasses oder vor Abschluss eines Vertrages die Konsequenzen
für Völker- bzw. Landesrecht eruiert werden sollten, um bereits bei der
Verabschiedung Klarheit zu schaffen, ob Unvereinbarkeiten bestünden und wie diese
allenfalls beseitigt werden müssten. 
Zur Frage nach einem möglichen obligatorischen Referendum bei Staatsverträgen mit
verfassungsmässigem Charakter ging der bundesrätliche Bericht auf das bestehende
«Referendum sui generis» ein. Es gebe ja bereits ein obligatorisches
Staatsvertragsreferendum, das bei Verträgen Anwendung findet, mit denen die Schweiz
Mitglied von supranationalen Organisationen werden soll. Dem fakultativen
Staatsvertragsreferendum unterstehen Verträge, die unbefristet und unkündbar sind.
Darüber hinaus bestehe aber auch ein ungeschriebenes Verfassungsrecht: Dieses
«Referendum sui generis» könne dann zur Anwendung gelangen, wenn ein Vertrag eine
so grosse Bedeutung habe, dass ihm Verfassungsrang zukomme. Dies habe man sich
beispielsweise beim Schengen- und Dublin-Assoziierungsabkommen überlegt, damals
aber verworfen. Falls je nach einem allfälligen Austritt ein Wiederbeitritt in die
Europäische Menschenrechtskonvention nötig wäre, dann würde dieser beispielsweise
einem obligatorischen Referendum unterstellt werden. 6

RAPPORT
DATE: 12.06.2015
MARC BÜHLMANN

Die Motion von Lorenzo Quadri (lega, TI), ein obligatorisches Finanzreferendum für alle
Beiträge einzuführen, die ans Ausland bezahlt werden, fand nicht einmal in der
gesamten SVP-Fraktion Unterstützung. Simonetta Sommaruga verwies in der Debatte
noch einmal auf den bereits im Antrag der Regierung für die Ablehnung der Motion
erörterten Punkt der Unverhältnismässigkeit. Die riesige Zahl an Abstimmungen, die bei
einem solchen sektoriellen Finanzreferendum für Kreditbeschlüsse nötig wäre, dürfe
den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern nicht zugemutet werden. Volksentscheide
seien dazu da, strategische Entscheide zu treffen. Mit einem neuen Instrument, wie es
von Quadri vorgeschlagen werde, würde die Stimmbevölkerung aber operativ in Details
eingreifen. Um einzelne Finanzposten solle sich aber besser das Parlament kümmern.
Quadri hatte vergeblich geltend gemacht, dass es nicht möglich sei, gegen alle
unnötigen Auslandszahlungen einzeln Unterschriften zu sammeln. Bei der Abstimmung
hielten dem Tessiner lediglich 33 SVP-Fraktionsmitglieder die Stange. Von den 148 Nein
stammten deren 28 auch von der Volkspartei. 7

MOTION
DATE: 16.06.2016
MARC BÜHLMANN

Wer soll verantwortlich sein für die Änderung und die Kündigung von Staatsverträgen?
Mit dem Ziel, diese Frage zu klären, reichte die SPK-SR Ende August 2016 eine
Kommissionsinitiative ein. Die nicht eindeutige Rechtslage zur Zuständigkeit müsse
geklärt werden. Die Kommission stellte sich dabei gegen die Ansicht des Bundesrates,
der sich für alleinig verantwortlich betrachtete. Sie schlug hingegen vor, die gleichen
Grundlagen wie für die Genehmigung von Verträgen anzuwenden. Je nach Tragweite
eines internationalen Abkommens ist lediglich die Regierung oder das Parlament oder
gar die Stimmbevölkerung für den Abschluss eines Vertrags zuständig. Dies solle bei der
Kündigung genau gleich gehandhabt werden. Die SPK-SR brachte die Beispiele einer
Kündigung der EMRK oder des Freizügigkeitsabkommens mit der EU an. Es sei nicht
vorstellbar, dass der Bundesrat in solchen Fällen alleine entscheiden könne. Rund drei
Monate später schloss sich die SPK-NR einstimmig der Forderung ihrer
Schwesterkommission an. 8

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 18.11.2016
MARC BÜHLMANN

Mitte Mai 2018 nahm die SPK-SR mit 11 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung einen
Gesetzesentwurf an, der die Kündigung von Staatsverträgen regelt. Zwar seien wichtige
Verträge bis heute nie gekündigt worden, es gelte aber – insbesondere vor dem
Hintergrund von Volksinitiativen, die in jüngerer Vergangenheit in ihrer Umsetzung die
Kündigung völkerrechtlicher Verträge forderten – die Regeln «vor dem Spiel» und nicht
erst «während des Spiels» zu klären. Die Kommission stellte sich gegen die Haltung des
Bundesrates, dass dieser alleine zuständig sei für die Kündigung von internationalen
Abkommen. Vielmehr sei die Kündigung gleich zu regeln wie der Abschluss von
völkerrechtlichen Verträgen: Die Bundesversammlung sei es, die Abschlüsse für

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 14.05.2018
MARC BÜHLMANN
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wichtige, rechtsetzende Verträge genehmige, also müsse es auch das Parlament sein,
das solche Verträge auflösen könne. Mitberücksichtigt werden müsste dabei auch das
Referendumsrecht: Auch hier müsse das Prinzip des «actus contrarius», also ein
Parallelismus der Zuständigkeiten, angewendet werden. Kündigungen von wichtigen
Verträgen seien dem Referendum zu unterstellen.
Auf die Vernehmlassung des Gesetzesentwurfs gingen 36 Stellungnahmen ein. Zwei
Drittel (die 15 Kantone BE, SZ, NW, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TI, NE; die fünf
Parteien BDP, CVP, FDP, GLP, SP sowie der Städteverband, der Gewerbeverband, der
Centre Patronal und die Gesellschaft für Aussenpolitik) sahen nicht nur
Handlungsbedarf in der Frage zur Klärung der Zuständigkeit für die Kündigung
völkerrechtlicher Verträge, sondern beurteilten den Vorentwurf der SPK-SR auch
positiv. Die Kantone Thurgau und Glarus sowie die SVP sprachen sich gegen den
Vorschlag aus. Die restlichen Kantone (OW, ZH, LU, FR, VD, VS und GE) und Verbände
(Gemeindeverband, economiesuisse) nahmen entweder keine Stellung oder enthielten
sich, weil sie mitunter die Notwendigkeit einer Gesetzesänderung nicht sahen (z.B.
economiesuisse). Die Gegner der Vorlage befürchteten eine Verkomplizierung des
Verfahrens und eine Relativierung der Kompetenzen der Regierung. Die SVP lehnte die
Vorschläge ab, weil sie faktisch darauf hinausliefen, die direktdemokratische
Mitbestimmung einzuschränken; zwar nicht beim Abschluss aber bei Neuaushandlung
oder Kündigung von Staatsverträgen. 9

Der Ständerat beugte sich als Erstrat über die parlamentarische Initiative zur Kündigung
von Staatsverträgen. Nebst dem Entwurf für ein Bundesgesetz galt es auch einen
weiteren Entwurf zu einem Bundesbeschluss zu diskutieren, da auch der Bundesrat
dem Parlament einen themenspezifischen Vorschlag unterbreitete. Inhaltlich verlangten
beide Entwürfe praktisch das gleiche, nämlich einen Parallelismus der Zuständigkeiten
(actus contrarius): Wer für den Abschluss eines Vertrags zuständig ist, soll auch für
dessen Änderung und dessen Kündigung zuständig sein. Die Kommission schlug dabei
einen materiellen Parallelismus vor, mit dem die Zuständigkeit je nach Bedeutung eines
Aktes geregelt wird. Andrea Caroni (fdp, AR) führte als Sprecher der SPK-SR in der
Ratsdebatte als Beispiel aus, dass Verträge bei ihrem Abschluss sehr wichtig sein
können, mit der Zeit aber an Bedeutung verlieren können. In diesem Fall müsste der
Vertragsabschluss von der Bevölkerung beschlossen werden, eine allfällige Kündigung
könnte aber der Bundesrat vornehmen.
Im Prinzip war die Regierung mit diesem Vorschlag einverstanden. Anders als die SPK-
SR wollte sie die Änderung aber nicht in ein Gesetz giessen, sondern beantragte eine
Verfassungsänderung. Dies begründete der Bundesrat damit, dass bezüglich der
Kündigung von Verträgen, für die er alleine zuständig sei, ein verfassungsrechtliches
Gewohnheitsrecht entstanden sei. Die geplante Kompetenzverschiebung von der
Regierung zum Parlament, bzw. durch Ausbau der Volksrechte hin zur
Stimmbevölkerung, müsse folglich mittels obligatorischem Referendum beschlossen
werden. Caroni bestritt in seinen Ausführungen sowohl das Gewohnheitsrecht als auch
die Kompetenz des Bundesrats zur Kündigung von Verträgen und beantragte Eintreten
auf die Kommissionsvorlage sowie Nichteintreten auf die Vorlage der Regierung. 
Justizministerin Simonetta Sommaruga versuchte den Vorschlag des Bundesrates zu
retten, indem sie sich für Transparenz einsetzte. Es sei in der Tat wichtig, zu regeln, wer
für die Kündigung von Verträgen zuständig sei. Es sei zwar auch in der Lehre nicht klar,
ob die Zuständigkeit beim Parlament oder bei der Regierung liegen müsse, und
augenscheinlich habe man hier unterschiedliche Auffassungen. Die geplante Regelung
müsse aber explizit und transparent sein, was nur der Fall sei, wenn sie in der
Verfassung festgehalten werde. 
Die Kantonsvertreterinnen und -vertreter waren freilich anderer Meinung und
beschlossen mit 4 zu 34 Stimmen (2 Enthaltungen), nicht auf den bundesrätlichen
Entwurf einzutreten. Die Vorlage der SPK-SR wurde hingegen behandelt und nach
einigen Präzisierungen, bei denen man den Anträgen der Justizministerin folgte, mit 34
zu 4 Stimmen in der Gesamtabstimmung gutgeheissen. Damit ging das Geschäft an den
Nationalrat. 10

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 11.09.2018
MARC BÜHLMANN
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In der Sommersession beugte sich der Nationalrat über die Frage der Zuständigkeit bei
Kündigung von Staatsverträgen. In einer Medienmitteilung Ende Mai hatte die SPK-NR
bekannt gegeben, dass sie die von der kleinen Kammer gutgeheissene Vorlage ihrer
Schwesterkommission einstimmig unterstütze, den Vorschlag des Bundesrates
hingegen ebenfalls ablehne. Zwar habe die Frage, wer für die Kündigung von Verträgen
zuständig sei – der Bundesrat oder das Parlament – bisher kaum gestellt werden
müssen. Dies müsse aber insbesondere im Hinblick auf Volksinitiativen, deren Annahme
eine Kündigung von Verträgen nach sich ziehen könne, geklärt werden. Die Beurteilung
der Frage, ob neues Verfassungsrecht in Widerspruch zu einem bestehenden
völkerrechtlichen Vertrag stehe, könne nicht der Exekutive alleine überlassen werden.
Wie beim Abschluss solcher Verträge müsse dies dem Gesetzgeber, also dem Parlament
und im Falle eines Referendums der Stimmbevölkerung, überlassen werden. Dies
entspreche der Idee des materiellen Parallelismus, führte Barbara Steinemann (svp, ZH)
für die Kommission in der Ratsdebatte aus. Es sei wichtig, dass die Regeln vor einem
Spiel und nicht während des Spiels festgelegt würden, weshalb dieser Parallelismus im
Gesetz festgehalten werden müsse. 
Eine Minderheit Glättli (gp, ZH) beantragte, die Änderung nicht nur auf Gesetzesstufe zu
regeln, sondern auch in der Verfassung zu verankern – eine Forderung, wie sie auch
vom Bundesrat gestellt worden war, was von der neuen Justizministerin Karin Keller-
Sutter unterstrichen wurde. Eine deutliche Mehrheit von 161 zu 10 Stimmen folgte hier
allerdings dem Ständerat und sprach sich ebenfalls gegen Eintreten auf den
bundesrätlichen Vorschlag aus. Die von der kleinen Kammer noch leicht angepasste
Kommissionsvorlage fand dann in der Gesamtabstimmung eine Mehrheit von 179
Stimmen, denen lediglich eine Enthaltung gegenüberstand. 
In den Schlussabstimmungen hiessen sowohl der Ständerat (44 Stimmen, keine
Enthaltung) als auch der Nationalrat (195 Stimmen, 1 Enthaltung) das neue Gesetz
einstimmig gut. 11

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 21.06.2019
MARC BÜHLMANN

Elections et votations (organisation)

Aufgrund der aktuellen Bevölkerungsentwicklung wird es für die Nationalratswahlen
2015 zu einer Verschiebung der Sitzzahlen pro Kanton für den Nationalrat kommen. Die
Kantone Bern (ab 2015 noch 25 Sitze), Solothurn (noch 6 Sitze) und Neuenburg (noch 4
Sitze) müssen je einen Sitz abgeben, während die Kantone Zürich (neu 35 Sitze), Aargau
(neu 16 Sitze) und Wallis (neu 8 Sitze) ihre Sitzzahl entsprechend um je einen Sitz
aufstocken können. In Zukunft soll die Zuteilung alle vier Jahre neu berechnet werden.
In der Presse wurde vermutet, dass jene Kantone von zusätzlichen Sitzen profitieren, in
denen die Zuwanderung aufgrund der Personenfreizügigkeit gross ist. Eine Motion der
SVP-Fraktion, welche die Berechnung der Sitzzahlen auf der Basis der Schweizer
Bevölkerung sowie der Ausländer mit C- oder B-Ausweis statt der Berechnung auf Basis
der gesamten Wohnbevölkerung verlangt hatte, wurde im Nationalrat im Berichtjahr
abgelehnt. 12

MOTION
DATE: 07.03.2013
MARC BÜHLMANN

Nicht einmal seine eigene Fraktion vermochte David Zuberbühler (svp, AR) von seiner
Idee einer neuen Berechnungsgrundlage für die Verteilung der Nationalratssitze zu
überzeugen. Für die in eine Motion verpackte Forderung, die Sitze statt auf der Basis
der ständigen Wohnbevölkerung auf der Basis der Stimmberechtigten auf die Kantone
zu verteilen, stimmten lediglich 40 Abgeordnete, wobei 35 der SVP, 2 der CVP und 3 der
BDP angehörten. Zuberbühler begründete seine Idee, die nota bene bereits 2013
ebenso erfolglos von der SVP-Fraktion  lanciert worden war, mit dem Umstand, dass
Kantone mit hohem Ausländeranteil vom bestehenden Berechnungssystem profitieren
würden. 
In der Ratsdebatte zitierte der SVP-Vertreter aus einer Antwort des Bundesrates auf
seine Anfrage zum Thema (16.1008): Nach der neuen Berechnung würden die Kantone
Zürich (-1), Waadt (-2) und Genf (-2) Sitze verlieren und die Kantone Bern (+3) Solothurn
(+1) und Appenzell Ausserrhoden (+1) Sitze gewinnen. Der Bundesrat, vertreten durch
Bundeskanzler Thurnherr, sah keinen Grund, weshalb vom Prinzip abgewichen werden
soll, dass der Nationalrat die Gesamtbevölkerung vertrete. Die Bevölkerung umfasse
mehr als nur die Stimmberechtigten; auch minderjährige Schweizerinnen und
Schweizer und Ausländerinnen und Ausländer verdienten eine Vertretung in Bern. 13

MOTION
DATE: 16.03.2017
MARC BÜHLMANN
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Ein Verbot der Stimmenauszählung bei eidgenössischen Urnengängen durch Personen
mit ausländischer Staatsangehörigkeit wollte Michaël Buffat (svp, VD) mittels
parlamentarischer Initiative durchsetzen. Da in einzelnen Kantonen und Gemeinden
Ausländerinnen und Ausländern politische Rechte gewährt würden, dürften diese auch
bei eidgenössischen Abstimmungen und Wahlen als Stimmenzählerinnen und
Stimmenzähler oder in einer anderen Funktion als Mitglied eines kommunalen
Wahlbüros fungieren. Dies sei aber nicht kohärent und könnte zu Unklarheiten führen,
weshalb nur Stimmen auszählen dürfe, wer im Sinne von Art. 136 BV als Schweizer
Bürgerin oder Bürger stimmberechtigt sei – so die Begründung des Initianten. 
Die SPK-NR empfahl in ihrem Bericht von Mitte April 2018 mit 14 zu 9 Stimmen der
Initiative keine Folge zu geben, wobei die Gegenstimmen allesamt von den
Kommissionsmitgliedern aus der SVP-Fraktion stammten. Die Mehrheit der Kommission
wies darauf hin, dass bisher keine Probleme oder Missbräuche im Bereich der
Auszählung von Stimmen bekannt seien. Den Gemeinden sei zudem wohl eher gedient,
wenn infolge Personalmangels auch nicht-stimmberechtigtes Personal eingesetzt
werden könne. Darüber hinaus sei die Organisation der Wahlbüros eine kantonale oder
gar kommunale Angelegenheit. Wer hier etwas ändern wolle, müsse also auf anderen
föderalen Ebenen ansetzen; daher gebe es keinen entsprechenden Handlungsbedarf. 14

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 13.04.2018
MARC BÜHLMANN

In der Sommersession behandelte der Nationalrat die parlamentarische Initiative Buffat
(svp, VD), die ein Verbot der Stimmenauszählung bei eidgenössischen Urnengängen
durch Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit verlangte, zusammen mit einem
weiteren Vorstoss des Waadtländers, der verbieten wollte, dass bei
Einbürgerungsentscheiden auch Ausländerinnen und Ausländern in
Einbürgerungskommissionen oder anderen zuständigen Organen mitbestimmen
können. Weder seien der Verwaltung Probleme bei der Auszählung von Stimmen
bekannt noch könne der Initiant selber solche Probleme deutlich machen, verteidigte
der Kommissionssprecher Duri Campell (bdp, GR) die 16 zu 9 (bzw. die 14 zu 9) Mehrheit
der SPK-NR. Zudem würde man mit beiden Vorschlägen in die Kompetenzen von
Gemeinden und Kantonen eingreifen. Die Ratsmehrheit von 125 Stimmen sah dies wohl
genau so und versenkte die Initiative. Die 68 Gegenstimmen stammten von der
geschlossenen SVP-Fraktion. 15

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 29.05.2018
MARC BÜHLMANN
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